
 
 

     Niederschrift  über die 22. Sitzung des  Beirates bei der Unteren Naturschutzbehörde am 8. Oktober 2018  im Kreishaus Düren        An der Sitzung nehmen teil:   I. die Beiratsmitglieder:   1. Herr Erasmi, Vorsitzender  2. Herr Bauchmüller 3. Herr Bauer 4. Herr Bellartz 5. Herr Herper (für Herrn Bergrath) 6. Frau Eberius 7. Herr Hilgers 8. Herr Müller 9.  Herr Schmutzler  10. Herr Schumacher (ab 15:37 Uhr, TOP 6)  11. Herr Krudwig (für Herrn Scholl)  12. Herr Dr. Schultz-Hock  13. Frau Weyer       Es fehlen:   1. Herr Prof. Reuter        

 II. von der Verwaltung:   1. Herr Steins   2. Herr Kreischer  3. Herr Castor  4. Herr Johnen   III. Gäste:  Herr Scheller, Frau Thom  (beide Planungsgruppe Scheller) Frau Mielke, Frau Schilling  (beide Gemeinde Langerwehe) Herr Mause (Biologische Station Kreis Düren)        Beginn:  14:35 Uhr  Ende:  17:15 Uhr 

 Umweltamt Untere Naturschutzbehörde  Dienstgebäude Zimmer-Nr.  Bismarckstr. 16, Düren  624 (Haus B) Auskunft  Martin Castor  Telefon-Durchwahl Fax  02421/22-2790  02421/  22-2029  eMail  amt66@kreis-dueren.de       Düren, den 13.11.2018  



Seite  Niederschrift über die 22. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 08.10.2018                                                                       2   Beiratsvorsitzender Erasmi eröffnet die Sitzung des Naturschutzbeirates und verweist auf die Einladung vom 21.09.2018. Weiter stellt er fest, daß der Beirat beschlußfähig ist.  Er gibt bekannt, dass am 10.06.2018 Beiratsmitglied Bruno Linzenich verstorben ist. Zum Gedenken an den Verstorbenen erheben sich die Anwesenden von ihren Plätzen.  Der Beiratsvorsitzende Herr Erasmi trägt vor, dass Herr Prof. Reuter aufgrund seiner heu-tigen Abwesenheit an der Sitzung darum bittet, den TOP 9 zu vertagen.   Die Verwaltung trägt vor, dass der TOP 5.1 abgesetzt werden soll da hierzu vewal-tungsseitig noch bauordnungsbehördlicher Klärungsbedarf besteht.   Anschließend wird die Tagesordnung der Sitzung einvernehmlich wie folgt festgesetzt:     T a g e s o r d n u n g    I. Öffentliche Sitzung  1. Genehmigung der Niederschrift über die 21. Sitzung des Naturschutzbeirates am 30.05.2018  2. Bericht des Vorsitzenden über getroffene Entscheidungen  3. Bericht des Vorsitzenden über Entscheidungen bei Verfahren der Bauleitplanung  4 Anhörung des Beirats in aktuellen Verfahren der Bauleitplanung (vorsorglich)  5. Entscheidungen für Einzelvorhaben    5.1. Bauvoranfrage: Abbruch eines Hotels und Errichtung von Garagen bei Burg Göddersheim, Stadt Nideggen   - Abgesetzt -   5.2. Ersatzneubau Rurbrücke, Raiffeisenplatz in Heimbach-Hausen  6. Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gemeinde Langerwehe   7. Erhalt von Offenland in der Ruraue   8. Sachstand zur neuen Reitregelung gem. § 58 LNatSchG   9. Fragenkatalog zum Radfahren in der Landschaft   - Vertagt -    10. Mitteilungen und Anfragen 



Seite  Niederschrift über die 22. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 08.10.2018                                                                       3   10.1.  Sonstige Mitteilungen    10.2.  Anfragen       II.  Nichtöffentliche Sitzung   11. Mitteilungen und Anfragen    Abgehandelte Tagesordnung   I. Öffentliche Sitzung  1. Genehmigung der Niederschrift über die 21. Sitzung des Naturschutzbeirates am 30.05.2018   Beschluss:  Genehmigung der Niederschrift  (einstimmig)    2. Bericht des Vorsitzenden über getroffene Entscheidungen  Herr Erasmi teilt unter Verweis auf Anlage 1 die Entscheidungen mit, die seit der letzten Sitzung getroffen wurden.    3. Bericht des Vorsitzenden über Entscheidungen bei Verfahren der Bauleitplanung  Herr Erasmi teilt unter Verweis auf Anlage 2 die Entscheidungen mit, die seit der letzten Sitzung getroffen wurden.    4. Anhörung des Beirats in aktuellen Verfahren der Bauleitplanung  Es bestehen keine laufenden Verfahren, die Gegenstand der Beratung sein könn-ten.   5. Entscheidungen für Einzelvorhaben      5.2. Ersatzneubau Rurbrücke, Raiffeisenplatz in Heimbach-Hausen     Auf die Sitzungsvorlage wird verwiesen.    Herr Hilgers merkt an, dass die Bauzeitenregelung für Fische ungünstig ist. 



Seite  Niederschrift über die 22. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 08.10.2018                                                                       4  Der Beirat bittet um Prüfung der Erfordernis der geplanten Beleuchtung der Brücke. Herr Steins sagt die Prüfung und ggf. entsprechende Auflagen be-züglich der Beleuchtung und Lichtfarbe der Beleuchtung zu.    Beschluss:  Der Naturschutzbeirat macht ein-stimmig von seinem Widerspruchs-recht gegen die Gewährung der Be-freiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW zum Vorhaben "Ersatzneubau Rur-brücke, Raiffeisenplatz in Heimbach-Hausen" keinen Gebrauch.   6. Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gemeinde Langerwehe    Herr Scheller, als Vertreter des mit der Erstellung des Umweltberichts beauftrag-ten Planungsbüros, hält einen Vortrag. Die Inhalte (ohne großformatige Karten) sind in Anlage 3 beigefügt.   Herr Schumacher ist ab 15:37 in der Sitzung anwesend.    Der Beirat nimmt den Vortrag zur Kenntnis.     Im Rahmen der Offenlage, geplant im Dezember 2018, wird der Beirat im weiteren Verfahren angehört.   7. Erhalt von Offenland in der Ruraue    Herr Mause von der Biologischen Station im Kreis Düren hält einen Vortrag (An-lage 4).     In der anschließenden Diskussion wird insbesondere die mögliche Mehrfachnut-zung der von RWE angelegten Flächen für die Bechsteinfledermaus thematisiert.    Herr Steins sagt zu, an RWE heranzutreten, um das Artenschutzkonzept und die umgesetzten Maßnahmen im Beirat vorstellen zu lassen.   8. Sachstand zur neuen Reitregelung gem. § 58 LNatSchG NRW    Herr Castor stellt zusammenfassend dar, dass zunächst der Ausgang der laufen-den Klageverfahren gegen die vom Kreis Düren erlassene Allgemeinverfügung abgewartet wird, bevor Veränderungen in der bestehenden Beschilderungen vor-genommen werden.    Beiratsmitglied Bauer übergibt dem Vorsitzenden einen Fragenkatalog zu der Thematik (Anlage 5). Die Verwaltung sagt zu, diesen zu beantworten bzw. zur Beantwortung die zuständigen Stellen einzubinden.   



Seite  Niederschrift über die 22. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 08.10.2018                                                                       5 10. Mitteilungen und Anfragen     10.1. Sonstige Mitteilungen     a) Wie bereits in der 15. Sitzung am 22.03.2017 unter TOP 10.3 d) vorgestellt, soll der Ruruferradweg (RUR) grundhaft in der vorhandenen Wegebreite er-neuert werden. Insgesamt umfasst der Ruruferradweg eine Länge von 17 Kilometern.      Über die grundhafte Erneuerung hinaus ist geplant, auf einer Länge von ca. 3 Kilometern eine Asphaltierung herzustellen. Auf weiteren ca. 400 Metern soll ein Neubau mit wassergebundener Decke erfolgen. Auf weiteren 300 Metern muss eine Verbreiterung von 1,80 auf 3,00 Metern erfolgen, damit eine entsprechende Breite durchgängig hergestellt ist. Für diese weiterge-henden Bautätigkeiten ist eine Befreiung erforderlich, da Verbotsregelungen in Schutzgebieten betroffen sind. Entsprechende Gutachten (Landespflege-rischer Begleitplan, Artenschutzprüfung, FFH-Vorprüfung) werden derzeit abschließend bearbeitet. Aufgrund der vorgesehenen Zeitschiene wird die Gewährung der Befreiung voraussichtlich noch vor der nächsten geplanten Sitzung des Beirates am 12.12. erforderlich sein. Die Beiratsmitglieder wer-den frühzeitig über die anstehende Beratung ggf. im Rahmen einer Dring-lichkeitsentscheidung informiert, um an dieser mitzuwirken.     b) Niederschriften und Einladungen des Beirats werden zukünftig im Nachgang auch im Internet unter der Internet-Adresse https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/66/Naturschutzbeirat.php digital als download öf-fentlich zur Verfügung gestellt.      c) Zur Nachbesetzung der Vertreter des Landesjagdverbandes im Beirat wur-den Herr Schmitz-Peiffer und als sein Vertreter Herr Courth gewählt. Eine aktualisierte Liste der Mitglieder des Naturschutzbeirates ist in Anlage 9 beigefügt.    d) In der 17. Beiratssitzung am 12.07.2017 wurde unter TOP 6.3 für die Errich-tung eines Notweges in Hürtgenwald-Bergstein bei Haus Roland eine Be-freiung gewährt. Diese Befreiung wurde verwaltungsseitig bis zum 31.12.2018 befristet. Da der Weg bisher nicht gebaut werden konnte, wird die Befreiung aufgrund der Bitte des Antragstellers bis zum 31.12.2019 ver-längert.    e) Aufgrund einer Anfrage der unteren Naturschutzbehörde sich hat das Lan-desamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) zur Anwendung von Biotopwertverfahren in der Kompensation von Eingriffen geäußert. Dem Beirat wird das Schreiben zur Kenntnis gegeben (Anlage 6).    f)  Die untere Naturschutzbehörde hat sich in einem Schreiben an die Kommu-nen gewandt, um beispielhaft deren Möglichkeiten zur Erhaltung der Bio-diversität zu benennen. Dem Beirat wird das Schreiben zur Kenntnis gege-ben (Anlage 7).  



Seite  Niederschrift über die 22. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 08.10.2018                                                                       6  g) Bereits in der 17. Sitzung des Beirats am 12.07.2017 wurde unter TOP 7.3 c) über die grundsätzlichen Regelungen zur Durchführung von Feuerwerken gemäß eines Schreibens des LANUV informiert. Die Kommunen wurden diese Bedingungen durch die untere Naturschutzbehörde mitgeteilt. Dem Beirat wird das Schreiben zur Kenntnis gegeben (Anlage 8).    10.2.  Anfragen     - keine -     II.  Nichtöffentliche Sitzung     11. Mitteilungen und Anfragen     Keine Mitteilungen und Anfragen.            (Franz Erasmi)      (Hans Martin Steins)                           Vorsitzender      Dezernent 
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Dirk Bauer                                                                       Hürtgenwald, den 8.10.2018 Mitglied des UNB   Herrn  Franz Erasmi Vorsitzender des UNB Kreis Düren   Sehr geehrter Herr Erasmi,  bezugnehmend auf TOP 8 der Einladung zur Sitzung am 8.10.2018 „ Sachstand zur neuen Reitregelung“  bitte ich, da ich die Darstellung für unzureichend halte, um Beantwortung folgender Fragen:  1) Welche Widmung haben die betroffenen Wege? Sind sie öffentlich oder privater Natur?  2) Sind die aufgestellten Schilder nach StVO rechtmäßig, entsprechend der Widmung aufgestellt oder gehören da nicht teilweise Schilder nach Landesforstgesetz hin?  3) Wer hat die Schilder aufgestellt? 4) Ist es im Sinne des Gesetzgebers rechtliche Verbote grundsätzlich durch eine Beschilderung deutlich zu machen? Wenn ja würde das nicht zu einem unendlichem Schilderwald in fast jeglicher Lebenssituation führen? 5) Sind auch Wege gesperrt worden, die durch Forstpersonal mit ihren Kfz befahren werden? 6) Was soll ich in diesem Zusammenhang unter dem Begriff „Weitgehendst“ verstehen? Handelt es sich also teilweise um Wege die doch befahrbar  sind, also auch bereitbar sind wenn keine Gefahr besteht? 7) Wieso kann nicht geklärt werden, wer die Straße entlang des Forsthauses gesperrt hat? 8) Ist das Forsthaus Gürzenich ein Forstdienstgehöft oder ein Privathaus mit Dienstzimmerentschädigung? 9) Wird die Sperrung auch aufrechterhalten, wenn der jetzige Bewohner innerhalb der nächsten 5 Jahre in Pension geht? 10) Gilt die Gefährdung auch wenn zukünftig z.B. nur die Zeitung und die Milch angeliefert werden? 11) Gilt für den Kreis noch wie bisher „wenig Reitverbote“, „wenig Schilder“ und dafür nur Reitwege ausweisen wenn nötig? 12) Wenn ja warum verlässt man im vorliegendem Fall diesen Grundsatz? 13) Warum werden offensichtlich nicht rechtmäßig aufgestellte Schilder nicht entfernt? 14) Hält die UNB die getroffenen Maßnahmen für gerechtfertigt und befürwortet sie solch eine überbordende Sperrung auch in den restlichen Wäldern innerhalb des Kreises Düren ? 15) Wie wird die Wirkung auf die Öffentlichkeit eingeschätzt und hält man diese Beschilderungen für nachahmenswert?  Mit freundlichem Gruß Dirk Bauer 
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D e r  L a n d r a t  
 

Bankverbindung: Telefonzentrale: Web & Social Media Paketanschrift: Sparkasse Düren IBAN: DE80 3955 0110 0000 3562 12, SWIFT-BIC: SDUEDE33XXX Postbank Köln IBAN: DE50 3701 0050 0079 1485 03, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
(02421) 220   www.kreis-dueren.de facebook.com/kreisdueren twitter.com/kreisdueren Bismarckstraße 16 52351 Düren  

Briefanschrift: Kreisverwaltung Düren 52348 Düren              
 Die gemeinsame Aufgabe: Erhaltung der Biodiversität   Sehr geehrte Damen und Herren,  die Erhaltung der Biodiversität ist eine wichtige Aufgabe, der sich auch die Landesregie-rung in Nordrhein-Westfalen im Rahmen Ihrer Biodiversitätsstrategie angenommen hat. Zum Erhalt der Artenvielfalt hat das Umweltministerium NRW (MKULNV) verschiedene Leitfäden und Erlasse erarbeitet.  Auf Grundlage des Erlasses "Erhalt der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft" und der Rah-menvereinbarung "Förderung der Biodiversität in Agrarlandschaften" (Schreiben des MKULNV vom 17.03.2015 mit AZ III-4-615.16.03.00) werden auf Ebene des Kreises Dü-ren seit 2015 "Runde Tische" durchgeführt. Zudem hat sich hieraus ein Arbeitskreis gebil-det, in denen insbesondere Fragen zum Erhalt der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft in-tensiv diskutiert werden.  In diesem Rahmen wurde seitens der Teilnehmer des Arbeitskreises (Landwirtschafts-kammer, Rheinischer Landwirtschaftsverband, Kreisbauernschaft, Umweltverbände, Bio-logische Station, Kreisjägerschaft, Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, Untere Natur-schutzbehörde) angeregt, auch die Kommunen für das Thema Biodiversität weiter zu sen-sibilisieren und auf eigene Handlungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen.  Hierbei haben sich vor allem drei Punkte herauskristallisiert, die wir in diesem Rahmen an Sie herantragen wollen:  

• Bundesweit ist zu beobachten, dass Vorgärten zunehmend durch Kies- und Schot-terflächen gestaltet werden und klassische Blumenbeete mit einer Bepflanzung und entsprechenden Blühaspekten zumindest immer seltener angelegt werden. Auch wenn es sich um kleinere Flächen in siedlungsgeprägten Bereichen handelt, so stellen diese einen wichtigen Lebens- und Nahrungsraum insbesondere für Insek-ten dar. 

Umweltamt  Dienstgebäude Zimmer-Nr.  Bismarckstr. 16, Düren  624 (Haus B) Auskunft  Martin Castor Telefon-Durchwahl Fax  02421/22-2790  02421/22-2029 eMail  m.castor@kreis-dueren.de  Bitte vereinbaren Sie einen Termin! Im Übrigen gelten folgende Servicezeiten: Mo - Do 8.00 - 16.00 u. Fr 8.00-13.00 Uhr 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum   66/3  24. April 2018 
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 - 2 -Hier könnten durch eine entsprechende Ausgestaltung der Vorgaben, z.B. durch Festsetzungen in den Bebauungsplänen diese teilversiegelten Flächen in den Vor-gartenzonen ausgeschlossen oder beschränkt bzw. eine blütenreiche Bepflanzung vorgesehen werden.  
• Insbesondere die Arten der offenen Feldflur sind durch einen starken Rückgang ge-eigneter Lebensräume gefährdet. Brach- und Ruderalflächen sowie extensiv ge-nutzte Grünland- und Ackerflächen sollten als Lebensräume der Arten der offenen Feldflur vermehrt entwickelt werden.  Im Rahmen der Kompensation von Eingriffen, aber auch im Vorgriff auf spätere Eingriffe durch Öko-Konten können entsprechende Lebensräume entwickelt wer-den. Die untere Naturschutzbehörde berät hier gerne bei der Einrichtung entspre-chender Öko-Konten.  
• Wegeraine stellen ein wichtiges lineares Vernetzungselement von Lebensräumen in der Feldflur dar. In der Regel sind die Kommunen Flächeneigentümer und auch für die Unterhaltung der angrenzenden Wege zuständig.  Wie in der vergangenen Jahren auch schon thematisiert, ist festzustellen, dass die-se Strukturen verloren gehen, oftmals auch durch die angrenzenden (landwirt-schaftliche) Flächennutzung mitbewirtschaftet werden. Hierzu weise ich auch auf mein Schreiben vom 12. September 2013 hin, in dem ich die Thematik bereits an-gesprochen und ein Auskunftssystem zur Ermittlung überackerter Wege und Raine zur Verfügung gestellt habe.  In diesem Zusammenhang appelliere ich an Sie, den Erhalt bzw. die Wiederherstel-lung dieser Wegeraine zu verfolgen und bei der Unterhaltung derselben ökologi-sche Aspekte mit zu berücksichtigen. Wie dies in der Praxis erfolgen kann stellt die meinem Schreiben beigefügte Broschüre "Blühende Vielfalt am Wegesrand – Pra-xis –Leitfaden für artenreiche Weg- und Feldraine" des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) dar.     In der Hoffnung und mit der Bitte um Unterstützung bei den Bemühungen um die Erhal-tung der Biodiversität verbleibe ich   mit freundlichen Grüßen, i.A.  

 (Hans Martin Steins)       Verteiler: An alle Kommunen im Kreis Düren  



D e r  L a n d r a t  
 

Bankverbindung: Telefonzentrale: Web & Social Media Paketanschrift: Sparkasse Düren IBAN: DE80 3955 0110 0000 3562 12, SWIFT-BIC: SDUEDE33XXX Postbank Köln IBAN: DE50 3701 0050 0079 1485 03, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
(02421) 220   www.kreis-dueren.de facebook.com/kreisdueren twitter.com/kreisdueren Bismarckstraße 16 52351 Düren  

Briefanschrift: Kreisverwaltung Düren 52348 Düren       An alle Kommunen im Kreis Düren       
 Berücksichtigung des Artenschutzes bei der Genehmigung von Feuerwerken   Sehr geehrte Damen und Herren,  mit Verfügung vom 17.06.2011 habe ich auf die erforderliche Beachtung der artenschutz-rechtlichen Vorgaben des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz bei der Genehmigung bzw. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von Feuerwerken hingewiesen und mit Schreiben vom 30.07.2012 die entsprechenden Rahmenbedingungen nochmals benannt.  Nachdem auch in der Vergangenheit die artenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Durchführung von Feuerwerken außerhalb der Sylvesternacht hinterfragt wurden, habe ich das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) um eine Ein-schätzung zu dem von mir praktizierten Vorgehen gemäß der beiden o. g. Schreiben ge-beten.  Das LANUV teilt die Auffassung der UNB Kreis Düren, dass durch einzelne und kurzzeiti-ge Feuerwerke der Kategorie II mit einem Störpotential von 10 bis 20 min in den frühen Nachtstunden bis 23 Uhr außerhalb bestimmter Schutzgebietskategorien (Naturschutzge-biete, Nationalparke, FFH- und Vogelschutzgebiete) und außerhalb der Vorkommen von "bestimmten Arten" keine populationsrelevanten Auswirkungen zu erwarten sind. Diese Regelfallvermutung gilt ausdrücklich ganzjährig. Bei den "bestimmten Arten" sollte sich die Betrachtung auf bekannte Vorkommen von Ar-ten, die mit einem unzureichenden bzw. schlechten Erhaltungszustand in der jeweiligen biogeographischen Region bewertet wurden, beziehen.  Daher kann die mit meinen o. g. Schreiben kommunizierte Vorgehensweise im Regelfall als konform mit den gesetzlichen Regelungen des Artenschutzes gemäß § 44 Bundesna-turschutzgesetz (BNatSchG) angesehen werden.  

Umweltamt  Dienstgebäude Zimmer-Nr.  Bismarckstr. 16, Düren  624 (Haus B) Auskunft  Martin Castor Telefon-Durchwahl Fax  02421/22-2790  02421/22-2029 eMail  m.castor@kreis-dueren.de  Bitte vereinbaren Sie einen Termin! Im Übrigen gelten folgende Servicezeiten: Mo - Do 8.00 - 16.00 u. Fr 8.00-13.00 Uhr 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum   66/3 – 67 80 82 27. August 2018 
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 - 2 -Im Folgenden nenne ich Ihnen nochmals zusammenfassend die entsprechenden Anforde-rungen an die Genehmigung von Feuerwerken der Kategorie II:  
• keine Feuerwerke innerhalb von Naturschutzgebieten, Nationalparken, FFH- und Vogelschutzgebieten  
• keine Feuerwerke in Bereichen mit bekannten Vorkommen von Arten mit einem un-zureichenden bzw. schlechten Erhaltungszustand. Zu diesen Arten zählen insbe-sondere einige Fledermausarten und Vögel wie z.B. einige Wasservögel sowie Schwalben- und Feldvogelarten. Eine entsprechende Datei "Planungsrelevante Arten in NRW: Liste mit Ampelbe-wertung des Erhaltungszustandes" können Sie hier downloaden: http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads 
• möglichst großer Abstand zu Baum-/Gehölzbeständen, Felsbereichen, leerstehen-den Gebäuden (Lebensräume von Vögeln und Fledermäusen)  Nach Möglichkeit sollte weiterhin darauf hingewirkt werden, dass keine kanonenschlagar-tigen Feuerwerkskörper eingesetzt werden, die Feuerwerke zeitlich auf 20 Minuten be-grenzt werden und nicht nach 23 Uhr stattfinden.   Zur genauen Abgrenzung der Schutzgebiete verweise ich auf den Geoserver des Kreises Düren: https://gis.kreis-dueren.de/inkasportal/ Gehen Sie hier auf „Umwelt und Planung“, zoomen in die relevante Fläche bzw. wählen diese links oben im Menü unter Gebietsabfrage "Suche" aus. Anschließend blenden Sie durch Anklicken des Symbols "Layer" (rechts oben) eine Auswahl an Sachdaten ein. Links können Sie dann bei dem angebotenen Layer "Naturschutz und Landschaftspflege" den kleinen Abwärtspfeil anklicken und so das angebotene Sachthema "Naturschutzgebiet" durch ankreuzen auswählen. Es wird Ihnen dann die Abgrenzung der Naturschutzgebiete dargestellt, in denen regelmäßig die FFH- und Vogelschutzgebiet enthalten sind.  Die o. g. Rahmenbedingungen gelten nicht für Großfeuerwerke (K. IV) und Mittelfeuerwer-ke (K. III). Diese sind genehmigungspflichtig und dürfen auch nur durch Pyrotechniker ab-gebrannt werden.   Im bitte diese Regelungen in eigener Zuständigkeit zu beachten und stehe für Rückfragen in Zweifelsfällen gerne zur Verfügung.    Mit freundlichen Grüßen,  I.A.      (Ralf Kreischer) 
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3, 52355

 Düren 
a) 0242

1 - 6204
0 

b) 0242
1 - 9681

10 
Landesg

emeinsc
haft Nat

urschutz
 und Um

welt NR
W e.V. 

(LNU) 
 b) Krud

wig, Ro
lf 

 Hoes
chstr. 1,

 52372 K
reuzau 

a) 0242
2 - 6455

 
b) - 

wie vor 
8 a) Bau

er, Dirk
 

 Auf d
er Harth

 18, 523
93 Hürtg

enwald 
a) 0242

9 - 9019
73 

b) - 
Schutzg

emeinsc
haft Deu

tscher W
ald NRW

 e.V. (SD
W) 

 b) Wolf
, Maxim

ilian 
 Bertr

amsweg
 2, 5235

5 Düren
 

a) 0163
 - 90193

54 
b) 0246

3 - 6302
 

wie vor 
9 a) Eras

mi, Fran
z           

             
             

Vorsitze
nder 

Dorfstr. 
3, 52391

 Vettwei
ß 

a) 0242
4 - 2688

 
 0151

 - 20088
645 

b) - 
Rheinisc

her Land
wirtscha

ftsverba
nd e.V. 

 b) Bus
ch, Got

tfried 
Andreas

str. 80, 5
2372 Kr

euzau 
a) 0242

1 - 5282
6 

 0176
 – 19980

037 
b) - 

wie vor 
10 a) Bella

rtz, Jos
ef 

Peterstr
. 18, 523

53 Düre
n 

a) 0242
1 - 8126

0 
 0172

 - 24461
19 

b) - 
Rheinisc

her Land
wirtscha

ftsverba
nd e.V. 

 b) Gus
sen, Eri

ch 
Abteistra

ße 10, 5
2428 Jü

lich 
a) 0246

3 - 9050
55 

b) - 
wie vor 

11 a) Wey
er, Elke

 
Schilling

sstr. 331
, 52355 

Düren 
a) 0242

1 - 6454
8 

b) 0242
1 - 6901

10 
Waldba

uernverb
and NRW

 e.V. 
 b) Weit

z, Susa
nne 

Wymars
tr. 47, 52

428 Jüli
ch 

a) 0246
1 - 2160

 
 0170

 - 24675
63 

b) - 
wie vor 



  
3

Nr. Name, A
nschrift

 
a) Mitgl

ied 
b) Stellv

ertreter
 

Telefon
 

a) priva
t 

b) diens
tlich 

 
Vertrete

r des Ve
rbandes

 
12 a) Bau

chmülle
r, Franz

-Josef 
Kölner L

andstr. 4
26, 5235

1 Düren
 

a) 0242
1 - 7505

7 
 0172

 - 24053
05 

b) - 
Landesv

erband G
artenbau

 Rheinla
nd e.V. 

und Pro
vinzial-

verband
 Rheinis

cher Ob
st- und G

emüseb
auer e.V

.  
 b) Jenk

e, Heinz
 

Friedens
tr. 101, 5

2351 Dü
ren 

a) - b) 0242
1 - 7573

0 
wie vor 

13 a) Schm
itz-Peiff

er, Klau
s 

Burg Bu
benheim

, 52388 
Nörveni

ch 
a) 0242

1 - 4864
0200 

b) 0172
 - 24032

11 
Landesj

agdverb
and NRW

 e.V. 
 b) Cou

rth, Fra
nz 

Am Hall
enacker

 35, 523
91 Vettw

eiß 
a) 0176

 - 19980
222 

b) wie u
nter a) 

wie vor 
14 a) Hilge

rs, Kurt
 

Am Tier
pütz 6, 5

2385 Ni
deggen 

a) 0247
4 - 264 

b) - 
Fischere

iverband
 NRW e

.V. 
 b) Jörr

es, Jose
f 

Hausen
er Str. 2

2, 52396
 Heimba

ch 
a) 0244

6 - 3607
 

 0170
 - 34949

32 
b) - 

wie vor 
15 a) Berg

rath, Alf
red 

 Auf d
em Hah

nberg 18
, 52355 

Düren 
a) 0242

1 - 9511
33 

 0163
 - 90390

81 
b) - 

LandesS
portBun

d NRW 
e.V. 

 b) Herp
er, Mon

ika 
 Brigi

dastr. 17
, 52353 

Düren 
a) 0177

 - 20059
47 

b) 0242
1 - 5023

73 
wie vor 

16 a) Schm
utzler, F

rank 
 Berg

str. 13, 5
2355 Dü

ren 
a) 0242

1 - 8729
9 

b) - 
Imkerve

rband R
heinland

 e.V. un
d Lande

sverban
d 

Westfäli
scher un

d Lippis
cher Imk

er e.V. 
 b) Hen

dle, Pet
er 

 Am E
ichelber

g 29a, 5
2396 He

imbach 
a) 0244

6 - 8052
94 

b) - 
wie vor 

 


